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Amt der Salzburger Landesregierung

Abteilung 4 – Lebensgrundlagen und Energie

Referat 4/01 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Fanny-von-Lehnert-Straße 1

A-5020 Salzburg


Antrag auf Anerkennung einer Photovoltaikanlage als Ökostromanlage nach § 7 Abs 1 Ökostromgesetz 2012 – ÖSG 2012

(Stand: 01.02.2014)

 FORMCHECKBOX 

Anzeige nach § 45 Abs 2 Salzburger Landeselektrizitätsgesetz 1999 – LEG


(Hinweis: Die Anzeige ist erforderlich bei Photovoltaikanlagen mit einer installierten Leistung größer 
100 kWpeak bis 500 kWpeak.

 
Bei Erzeugungsanlagen mit einer installierten Leistung größer 500 kWpeak ist eine elektrizitätsrechtliche 
Bewilligung nach § 45 Abs 1 LEG erforderlich!


Diesfalls sind dem formlosen Ansuchen um Bewilligung die in § 46 LEG angeführten Beilagen anzuschließen!)

	Bitte alle Punkte genau und deutlich ausfüllen und die erforderlichen Beilagen anschließen, sonst kann sich die Bearbeitung verzögern!

Hinweis: Eine elektronische Übermittlung der Antragsunterlagen bitte an folgende E-Mail-Adresse:  

          oekoanlagen@salzburg.gv.at 




	1
	Antragsteller und Betreiber der Anlage (Name und / oder Firmenwortlaut):

     


	
	Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

     


	Wenn der Antrag in Vertretung des Antragstellers und Betreibers gestellt wird:

	2
	Vertreter: Name und / oder Firmenwortlaut:

     


	
	Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

     


	
	Vollmacht beigeschlossen:
	 FORMCHECKBOX 
   ja           FORMCHECKBOX 
  nein

	
	Für eventuelle Rückfragen zum Antrag: Name:

     
	Telefon:      
Fax:          
E-Mail:        


	3
	Standort der Anlage: Anschrift:

	     

	
	Katastralgemeinde Nr. / - Name:


	     

	
	Grundparzellennummer:


	     

	
	Wurde auf derselben Grundparzelle / demselben Objekt bereits eine Photovoltaikanlage als Ökostromanlage anerkannt?

Wenn ja, bitte das Bescheiddatum und die Bescheidzahl anführen!


	 FORMCHECKBOX 
   ja           FORMCHECKBOX 
  nein

     

	        4
	Folgende Investitionsbeihilfen oder Förderungen für die Anlage werde ich beantragen / habe ich beantragt / habe ich erhalten:

 FORMCHECKBOX 
  Keine                        FORMCHECKBOX 
  OeMAG                        FORMCHECKBOX 
  Sonstige

Angaben über Art und Umfang:       


	Eigentümer der Standort-Liegenschaft (wenn nicht mit dem Antragsteller und Betreiber ident):

	5
	Liegenschaftseigentümer: Name und / oder Firmenwortlaut, Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

     
 FORMCHECKBOX 
 Die Zustimmungserklärung des Liegenschaftseigentümers zur Errichtung und Betrieb der Anlage ist dem Antrag angeschlossen bzw. wird durch die nachfolgende Unterfertigung zum Ausdruck gebracht: (Ist nur erforderlich, wenn gleichzeitig eine Anzeige nach § 45 Abs 2 LEG erfolgt!)

Unterschrift: .......................................................................................... Geburtsdatum: ......................................


	 Anlagendaten:

	6
	Engpassleistung: (Anmerkung: Ist die jeweils kleinere Leistungsgröße der beiden nachfolgend genannten Leistungen!)

Nennleistung der (des) Wechselrichter(s):

kWpeak Leistung der Module:

(Bitte auch die Anzahl der Module angeben!)
	     
     



	
	Zählpunkt:

(33-stellige alphanumerische Nummer; 

wird vom Netzbetreiber vergeben!)
	     

	
	Netzbetreiber (Name und Anschrift):


	   FORMCHECKBOX 

   FORMCHECKBOX 

	Salzburg Netz GmbH, Bayerhamerstraße 16, 5020 Salzburg

     


	Dem Antrag sind folgende Unterlagen / Angaben anzuschließen (§ 8 Ökostromgesetz):

	7
	Angaben über den rechtmäßigen Betrieb der Anlage: Hinweis: Aus den angeschlossenen Unterlagen bzw. den gemachten Angaben muss für die Behörde erkennbar sein, ob und welche Errichtungs- und Betriebsgenehmigungen für die Anlage erforderlich sind. Es wird daher empfohlen vorhandene Errichtungs- und Betriebsgenehmigungen in 

Kopie beizulegen!

	
	Dem Antrag sind folgende Errichtungs- und Betriebsgenehmigungen angeschlossen:

Zur Beurteilung, ob und welche Errichtungs- und Betriebs-genehmigungen für die Anlage erforderlich sind, werden folgende Angaben gemacht / Unterlagen angeschlossen:


	       
       


	7a
	Baurecht:

 FORMCHECKBOX 
  Die Montage erfolgt in frei stehender Aufstellung. (Hinweis: Ab einer Kollektorfläche von größer 200 m² ist eine Widmung als „Grünland-Solaranlagen“ erforderlich. Kollektorflächen von mehreren Solaranlagen sind zusammenzurechnen, wenn diese zueinander in einem räumlichen Naheverhältnis stehen ! (Beachten Sie bitte § 36 Abs 7 Salzburger Raumordnungsgesetz 2009 - ROG 2009 sowie § 2 Abs 4 Z 2 und Z 3 Salzburger Baupolizeigesetz 1997 – BauPolG !) Die Aufstellungsfläche weißt folgende Widmung auf: 


.......................................................................
 FORMCHECKBOX 
  Die Montage erfolgt auf oder an einem neu zu errichtenden Bau. (Anmerkung: Die Baubewilligung erfolgt gemeinsam mit jener für den Bau. Die Baubewilligung ist dem Antrag anzuschließen!)

 FORMCHECKBOX 
  Die Montage erfolgt auf oder an bestehenden Bauten. (Hinweis: Beachten Sie bitte § 2 Abs 4 Z 1 BauPolG !)



	
	Nach § 2 Abs 2 Ziffer 20 in Verbindung mit § 2 Abs 4  Z 1 BauPolG bedürfen Solaranlagen (Photovoltaikanlagen) auf oder an bestehenden Bauten bei Vorliegen der in der Bestimmung angeführten Voraussetzungen keiner Baubewilligung! Hinweis: Damit die Anerkennungsbehörde beurteilen kann, ob die in § 2
Abs 4 BauPolG angeführten Voraussetzungen vorliegen, sind dem Antrag die zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen anzuschließen. Sie können sich auch von der zuständigen Baubehörde bestätigen lassen, dass für Ihre Photovoltaikanlage die Voraussetzungen für die Bewilligungsfreistellung nach § 2 Abs 4 BauPolG zutreffen (siehe grau hinterlegtes Feld!).
§ 2 Abs 4 BauPolG lautet:

Solaranlagen bedürfen keiner Bewilligung, wenn


1. sie bei Anbringung auf oder an bestehenden Bauten


a) in Dach- oder Wandflächen von Bauten eingefügt werden;

b) auf Dächern parallel dazu in einem Abstand bis höchstens 30 cm, im rechten Winkel zur Dachfläche gemessen, angebracht werden;

c) auf Dächern anders als in der lit b beschrieben angebracht werden und die gedachte Umrissfläche gemäß § 57 Abs 3 erster bzw dritter Satz ROG 2009 nicht überragen;

d) auf Dächern von Nebenanlagen (§ 25 Abs 7a Einleitungssatz BGG) anders als in der lit b beschrieben angebracht werden und die gedachte Linie gemäß § 25 Abs 7a Z 4 BGG nicht überragen oder

e) an Wandflächen oder Geländern von Balkonen und Terrassen oder Brüstungen udgl in einem Abstand bis höchstens 30 cm angebracht werden, wenn dadurch der seitliche Mindestabstand zur Bauplatzgrenze nicht unterschritten wird; sowie

f) bei Anbringung auf Dächern (lit b, c und d) die höchstzulässige Höhe des Baues (Firstlinie, oberstes Gesimse) nicht überschritten wird;


2. sie bei frei stehender Aufstellung auf einem Standort, der nicht als Grünland-Solaranlagen ausgewiesen ist, mit keinem Teil der Anlage gedachte Linien überragen, die ihre Ausgangspunkte im Abstand von 1 m von der Grundstücksgrenze haben und im Winkel von 45° zur Waagrechten ansteigen, und ihre Kollektorfläche 200 m² nicht überschreitet; die Kollektorfläche von mehreren Solaranlagen sind zusammenzurechnen, wenn diese zueinander in einem räumlichen Naheverhältnis stehen; oder


3. der Standort als Grünland-Solaranlage ausgewiesen ist.

Die Bewilligungsfreistellung gilt nicht im Schutzgebiet nach § 2 des Salzburger Altstadterhaltungsgesetzes 1980 und in Ortsbildschutzgebieten nach § 11 Abs 1 und 2 des Salzburger Ortsbildschutzgesetzes 1999. Die Bewilligungsfreistellung gemäß Z 1 gilt weiter nicht auf Flächen, für die der Bebauungsplan nach § 53 Abs 2 Z 7 ROG 2009 oder die Bauplatzerklärung gemäß § 12 Abs 2 oder 3 BGG die äußere architektonische Gestaltung von Bauten in einer die Anbringung von Solaranlagen ausschließenden Weise festlegt, sowie bei Bauten, für die ein Erhaltungsgebot gemäß § 59 ROG 2009 gilt.

Weiters ist zu beachten: Photovoltaikanlagen, für die keine Baubewilligung erforderlich ist, sind nach § 3 BauPolG der Baubehörde vor Errichtung schriftlich anzuzeigen. Der Anzeige an die Baubehörde sind eine Beschreibung der geplanten Maßnahme sowie planliche Darstellungen (Skizzen), aus welchen die Einhaltung der Vorgaben für die Bewilligungsfreiheit hervorgeht, anzuschließen. Hinweis: Die Unterlassung der Anzeige stellt nach
§ 23 Abs 1 Ziffer 25 BauPolG eine Verwaltungsübertretung dar.

Bestätigung der Baubehörde (Bürgermeister / Bezirksverwaltungsbehörde) über die 

Erstattung einer Anzeige nach § 3 BauPolG:

Von der (Vom) .......................................................................................... wird bestätigt, dass für die Errichtung der Photovoltaikanlage an oder auf dem bestehenden Bau oder 

in frei stehender Aufstellung, auf der Grundparzelle .........................................................., Katastralgemeinde Nr.: ..........................................., an der Grundstücksadresse ................................................................................................................, am ........................................................ eine Anzeige bezüglich Bewilligungsfreistellung im Sinne von § 2 Abs 4 BauPolG, LGBl Nr 40/1997 idgF, vollständig erstattet wurde. Die der Anzeige zugrunde liegenden Unterlagen belegen die Voraussetzungen für die Bewilligungsfreistellung.

Datum: .................................... Unterschrift mit Stampiglie: ..........................................................................


	8
	Weiters sind dem Antrag / Anzeige anzuschließen (angeschlossen):

	
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


	Übersichtsschaltplan bis zur Übergabe in das öffentliche Netz mit Darstellung des Zählpunktes

Datenblatt der Module

Datenblatt des Wechselrichters

Lageplan (Ist nur erforderlich, wenn gleichzeitig eine Anzeige nach § 45 Abs 2 LEG erfolgt!)

Bestätigung über die fach- u. sachgerechte Ausführung von einem befugten Unternehmer (Ist nur erforderlich, wenn gleichzeitig eine Anzeige nach § 45 Abs 2 LEG erfolgt!)

Einspeisebestätigung des Netzbetreibers (Ist nur erforderlich, wenn gleichzeitig eine Anzeige nach § 45 Abs 2 LEG erfolgt!)


Mit meiner (unserer) Unterschrift bestätige(n) ich (wir) die Richtigkeit der gemachten Angaben und der dem Antrag beigeschlossenen Unterlagen. Insbesondere erkläre(n) ich (wir), dass die gemäß § 3 BauPolG bei der Baubehörde angezeigte Anlage mit der Anlage in diesem Antrag ident ist.

Ort:  .........................................................................  Datum:   .........................................................................
........................................................................................ 
Rechtsverbindliche Fertigung, Unterschrift / Stampiglie

Wenn gleichzeitig mit dem Antrag auch eine Anzeige nach § 45 Abs 2 LEG getätigt wird:

Anzeigeverfahren nach dem Salzburger Landeselektrizitätsgesetz 1999 - LEG 1999; 

(Bestätigung über die fach- und sachgerechte Ausführung)

Einschreiter: ............................................................................................................
Anlagenbezeichnung: ................................................................................................
Die von uns geplante, oben angeführte Photovoltaikanlage wird nach dem Stand der Technik ausgeführt und entspricht folgenden Anforderungen:

· Bei Dachmontage sowie auch bei Freiaufstellung werden die Solarmodule nach den statischen Erfordernissen unter Berücksichtigung von Schnee- und Windlasten am Aufstellungsort montiert bzw. fundamentiert.

· Die elektrotechnischen Installationen werden von befugten Unternehmen nach den einschlägigen elektrotechnischen Vorschriften, insbesondere der ÖVE/ÖNORM E 8001, der ÖVE/ÖNORM E 8002 bei baulichen Anlagen mit Menschenansammlungen, der ÖVE/ÖNORM E 8120 bei Kabellegungen sowie der ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712 für Photovoltaikanlagen ausgeführt.

· Die ÖVE-Richtlinie R 11-1 (PV-Anlagen - zusätzliche Sicherheitsanforderungen, Teil 1: Anforderungen zum Schutz von Einsatzkräften) wird eingehalten. 

· Vor Errichtung der Anlage wird die örtlich zuständige Feuerwehr informiert und es werden Details wie z.B. Zugang zur Anlage, Freistreifen, Abschalteinrichtung, Kennzeichnung und Einweisung abgestimmt.

· Sofern sich Wechselrichter in Schaltschränken befinden, werden diese entsprechend der anfallenden Verlustwärme belüftet. Die Schaltschränke werden versperrbar ausgeführt; die Schaltschränke werden nicht in brandgefährdeten Räumen aufgestellt. Im Freien aufgestellte Wechselrichter weisen mindestens die Schutzart IP 54 auf. 

· Über die vorschriftsmäßige Installation wird dem Betreiber der PV-Anlage ein Elektro-Erstprüfungs-protokoll bzw. Anlagenprotokoll ausgestellt.

· Ein Schaltplan über die ausgeführte Anlage wird erstellt und dem Betreiber zur Verwahrung bei der Anlage übergeben.

· Betriebs- und Wartungsvorschriften über einzelne Betriebsmittel bzw. die Gesamtanlage werden dem Betreiber übergeben. Der Betreiber wird über die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Stromerzeugungsanlage wichtigen Aufgaben und möglichen Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten unterrichtet sowie über die Funktion der Schutzeinrichtungen und Schutzmaßnahmen belehrt.

· Bei Dachmontage werden die metallischen Konstruktionen geerdet und hinsichtlich des Blitzschutzes werden Maßnahmen entsprechend ÖVE/ÖNORM EN 62305 eingehalten.

· Die Anlage wird nach der Erstinbetriebnahme im Abstand von maximal 3 Jahren regelmäßig von einer elektrotechnischen Fachkraft einer Wiederholungsprüfung unterzogen. Bei dieser Prüfung wird der sichere Anlagenzustand im Allgemeinen sowie die ordnungsgemäße Funktion der Schutzeinrichtungen im Besonderen kontrolliert.

· Die PV-Anlage wird mit einem vom Netzbetreiber anerkannten Entkupplungsschutz ausgestattet. Die weiteren Einspeisebedingungen des Netzbetreibers werden eingehalten.


.......................................................................................................................................
Stempel, Datum und Unterschrift des verantwortlichen planenden Unternehmens
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